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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes Kellerberg West 

I durch Deckblatt Nummer 6, verbunden mit der Änderung des Flä-

chennutzungsplanes mit Deckblatt Nummer 44 und der Änderung des 

Landschaftsplanes mit Deckblatt Nummer 20 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie der Träger sonstiger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur oben genannten Bauleitplanung nimmt das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Deggendorf-Straubing wie folgt Stellung: 

 

Öffentliche Belange, die das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Fors-

ten zu vertreten hat, werden unter IV Hinweise und Empfehlungen bei C.9 

„Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken“ und bei C.10 

„Landwirtschaftliche Immissionen und Belange“ berücksichtigt. 

 

Hier soll folgendes ergänzt werden: 

Bepflanzungen entlang von landwirtschaftlichen Grundstücken sind so 

durchzuführen, dass bei der Nutzung keine Beeinträchtigungen, vor allem 

durch Schatteneinwirkung und Wurzelwerk entstehen. Die Grenzabstände 

bei landwirtschaftlichen Grundstücken nach Art. 48 AGBGB sind einzuhal-

ten. Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um Mindestabstände han-

delt, die nur durch einen regelmäßigen Rückschnitt von Gehölzen keine 

negativen Auswirkungen auf die Bewirtschaftung angrenzender Flächen 

hat. 
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Ansonsten bestehen aus hiesiger Sicht keine Einwände gegen die Ände-

rung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes Kellerberg West I durch 

Deckblatt Nummer 6, verbunden mit der Änderung des Flächennutzungs-

planes mit Deckblatt Nummer 44 und der Änderung des Landschaftsplanes 

mit Deckblatt Nummer 20. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katharina Schindlbeck 

Landwirtschaftsamtsrätin 


